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Stand 01.01.2024 
 
1. Das LIFESTYLE gewährt dem Mitglied während der offiziellen Öffnungszeiten, die durch Aushang im 
Studio bekannt gegeben sind, gegen ein pauschales Entgelt die Nutzung der Trainingseinrichtung und der 
Sauna während den ausgehängten Saunazeiten. 
2. Die Mitgliedschaft wird auf Wunsch des Mitglieds für, die auf der ersten Seite genannte Zeit geschlossen 
und dieser Zeitraum ist auch zu zahlen. Die Mitgliedschaft verlängert sich jeweils um die Dauer von 4 
weiteren Wochen, falls sie nicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen (1 Woche bei Flex 
Tarifen – 4 Wochen Laufzeit) vor der jeweiligen Beendigungszeit in Textform gekündigt wird. Maßgeblich 
ist der Zugang der Kündigungserklärung. 
3. Die Mitgliedschaft kann bei nachgewiesener Krankheit (mit Attest, ab 4 Wochen), berufsbedingten 
Auslandsaufenthalt oder Schwangerschaft für einen im Voraus zu bestimmenden Zeitraum ausgesetzt 
werden. In diesem Fall verlängert sich die ursprünglich vereinbarte Mitgliedschaft um die Zeitspanne, in 
welcher sie geruht hat. Für die Stilllegung wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 5 Euro erhoben. Ein 
außerordentliches Kündigungsrecht bleibt hiervon unberührt. 
4. Die Rechte des Mitglieds aus dieser Mitgliedschaft sind nur mit Zustimmung vom LIFESTYLE übertragbar. 
5. Eine Haftung aus dem Verlust mitgebrachter Kleidung, Wertgegenstände oder Geld wird nicht 
übernommen, es sei denn, der Verlust ist auf grob fahrlässiges Verhalten von LIFESTYLE zurückzuführen. 
Eine Haftung für die Verletzung von Leben und sonstigen Schäden, Körper oder Gesundheit wird nur 
insoweit übernommen, soweit die Verletzung auf einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen 
Pflichtverletzung des LIFESTYLE beruht. 
6. Gerät das Mitglied schuldhaft mit mindestens 2 Monatsbeiträgen in Verzug, so werden die gesamten 
zukünftigen Beiträge der Restlaufzeit sofort zur Zahlung fällig. Wird keine Einzugsermächtigung erteilt, wird 
zusätzlich eine monatliche Bearbeitungsgebühr von 5€ fällig. 
7. Änderungen des Namens, der Adresse und Bankverbindung des Mitglieds sind dem LIFESTYLE 
unverzüglich mitzuteilen. Evtl. Rücklast-/Portogebühren gehen zu Lasten des Mitglieds. 
8. Ändert sich der gesetzliche Mehrwertsteuersatz, so ändert sich auch der Beitrag entsprechend. Nach 
Ablauf der Erstlaufzeit kann der Mitgliedsbeitrag in Höhe der Inflationsrate angepasst werden. Das Recht 
der Sonderkündigung besteht dadurch nicht. 
9. Der Kontoinhaber ermächtigt den Zahlungsempfänger, Zahlungen von seinem Konto mittels einer Sepa-
Basis-Lastschrift oder einer Sepa-Firmen-Lastschrift einzuziehen. Der Kontoinhaber weist seine Bank an die 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Mitgliedsbeitrag wird am 1. des Monats im Voraus wiederkehrend 
fällig. Gegen Vorlage eines gültigen Nachweises gewährt LIFESTYLE die Berechtigung zur Inanspruchnahme 
von Studenten, Partner- und Firmentarifen. Bei Wegfall der Berechtigungsvoraussetzungen entfallen die 
Sonderkonditionen automatisch und die Mitgliedschaft wird auf eine reguläre Mitgliedschaft ohne Rabatt 
umgestellt. 
10. LIFESTYLE stellt dem Nutzer während seines Aufenthaltes im Studio einen abschließbaren Spind zur 
Verfügung (solange der Vorrat reicht). Sollte der Nutzer den Spind nach Verlassen des Studios nicht 
geräumt zurücklassen, ist LIFESTYLE berechtigt, den Spind zu öffnen, die Sachen zu entfernen und nach 2 
Wochen zu entsorgen. 
11. Die Nutzung der Karte/des Transponders ist nur den vertraglichen Nutzer gestattet. Die schuldhafte 
Verletzung dieser Pflicht berechtigt LIFESTYLE zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen und 
Kündigung des Mitglieds. Karte oder Transponder kostet bei Verlust oder vom Mitglied verursachten 
Defekt 10,-- €. 
12. Installierte Kameras in unserem Studio dienen der Sicherheit und Kontrolle der rechtmäßigen Nutzung 
durch den vertraglichen Nutzer. Kameraüberwachte Bereiche sind entsprechend gekennzeichnet. 
13. LIFESTYLE ist unter Berücksichtigung der Interessen des Nutzers berechtigt, die Öffnungszeiten des 
Studios in für den Vertragspartner zumutbarer Weise neu festzulegen. 
14. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
 


